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Wanderlager anzeigen

Wenn Sie ein Wanderlager veranstalten und dieses öffentlich ankündigen möchten und die 
An- und Abreise der Teilnehmenden geschäftsmäßig durch Sie als Veranstalter:in oder 
durch mit Ihnen zusammenwirkende Personen erfolgen soll, müssen Sie dies vorher 
anzeigen.

Basisinformationen

Ein Wanderlager liegt vor, wenn Sie außerhalb Ihrer gewerblichen Niederlassung und 
außerhalb einer Messe, einer Ausstellung oder eines Marktes von einer festen 
Verkaufsstätte aus vorübergehend Waren oder Dienstleistungen vertreiben wollen.

Sie müssen die Veranstaltung eines Wanderlagers anzeigen, wenn Sie darauf durch 
öffentliche Ankündigung hinweisen und die An- und Abreise der Teilnehmenden durch Sie 
als geschäftsmäßig erbrachte Beförderung oder von Personen im Zusammenwirken mit 
Ihnen erfolgt.

Als Veranstalter:in eines Wanderlagers müssen Sie sicherzustellen, dass die öffentliche 
Ankündigung des Wanderlagers folgende Informationen enthält: 

die Art der Ware oder Dienstleistung, die im Rahmen des Wanderlagers vertrieben 
wird,
der Ort des Wanderlagers,
Ihr Name, Ihre Anschrift, unter der Sie niedergelassen sind, sowie Angaben, die eine 
schnelle Kontaktaufnahme und unmittelbare Kommunikation mit Ihnen ermöglichen, 
einschließlich einer Telefonnummer und einer E-Mail-Adresse,
in leicht erkennbarer und deutlich lesbarer Form Informationen darüber, unter welchen 
Bedingungen Verbraucher:innen bei Verträgen, die im Rahmen des Wanderlagers 
abgeschlossen werden, ein Widerrufsrecht zusteht.

In der öffentlichen Ankündigung eines Wanderlagers dürfen Sie keine unentgeltlichen 
Zuwendungen in Form von Waren oder Leistungen einschließlich Preisausschreiben, 
Verlosungen und Ausspielungen ankündigen.  
Folgende Dienstleistungen oder Waren dürfen Sie anlässlich eines Wanderlagers nicht 
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vertreiben oder vermitteln: 

Finanzanlagen
Versicherungsverträge und Bausparverträge sowie Immobiliar- 
Verbraucherdarlehensverträge oder entsprechende entgeltliche Finanzierungshilfen,
bestimmte Medizinprodukte Nahrungsergänzungsmittel.

Voraussetzungen

Bitte wenden Sie sich an die zuständige Stelle.

Ablauf

Bitte wenden Sie sich an die zuständige Stelle.

Benötigte Unterlagen
Als Veranstalterin oder Veranstalter eines Wanderlagers müssen Sie folgende 
Angaben machen:  

Ort, Datum und Uhrzeit des Wanderlagers,
Ihr Name sowie gegebenenfalls der Name der Personen, für welche die 
Rechnung der Waren oder Dienstleistungen vertrieben werden, einschließlich der 
Anschrift, unter der diese Personen niedergelassen sind, bei juristischen 
Personen zusätzlich die Rechtsform und die Vertretungsberechtigten,
Angaben, die eine schnelle Kontaktaufnahme und unmittelbare Kommunikation 
mit Ihnen ermöglichen, einschließlich einer Telefonnummer und einer E-Mail- 
Adresse,
Angabe des Handelsregisters, Vereinsregisters oder Genossenschaftsregisters, 
in das Sie eingetragen sind und die entsprechende Registernummer,
Wortlaut und Form der beabsichtigten öffentlichen Ankündigung,
gegebenenfalls den Namen einer schriftlich bevollmächtigten Vertreterin oder 
eines schriftlich bevollmächtigten Vertreters, die oder der das Wanderlager an Ort 
und Stelle für Sie leitet

Zuständige Stellen

5.02 Gewerbeangelegenheiten - Die Senatorin für Wirtschaft, Häfen 
und Transformation

+49 421 361-0
Katharinenklosterhof 3, 28195 Bremen
gewerbe@wht.bremen.de

Gebühren / Kosten

Bitte wenden Sie sich an die zuständige Stelle.

https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-wirtschaft-haefen-und-transformation/abteilung-5-gewerbeangelegenheiten-die-senatorin-fuer-wirtschaft-haefen-und-transformation/5-02-gewerbeangelegenheiten-die-senatorin-fuer-wirtschaft-haefen-und-transformation-125290
mailto:gewerbe@wht.bremen.de
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Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Sie müssen die Veranstaltung eines Wanderlagers spätestens 4 Wochen vor Beginn 
anzeigen, sofern durch eine öffentliche Ankündigung auf die Veranstaltung hingewiesen 
werden soll und die An- und Abreise der Teilnehmenden durch Sie als geschäftsmäßig 
erbrachte Beförderung oder von Personen im Zusammenwirken mit Ihnen erfolgen soll.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Bitte wenden Sie sich an die zuständige Stelle.

Rechtsgrundlagen
§ 56a Gewerbeordnung (GewO)
§ 55 Absatz 1 Gewerbeordnung (GewO)

Aktualisiert am 12.05.2026

https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__56a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__55.html
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